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1 Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß BauGB 

 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 5 BauGB) 

Gemäß Eintrag zur Art der baulichen Nutzung in der Nutzungsschablone (vgl. Planzeichnung) wird 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes folgende Nutzungsart festgesetzt: 

Gemeinbedarfsfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB mit der Zweckbestimmung 
Kindergarten / Kindertagesstätte. 

I. Allgemein zulässig sind: 

Anlagen und Einrichtungen zur Kinderbetreuung jeglicher Art, einschließlich 
Containeranlagen. 

 Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 20 BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß Eintrag in der Nutzungsschablone (vgl. Planzeichnung) 
über die Grundflächenzahl (GRZ) gemäß § 19 Abs. 1 BauNVO sowie die Anzahl der Vollgeschosse 
gemäß § 20 Abs.1 BauNVO festgesetzt. 

1.2.1 Grundflächenzahl 

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Grundflächenzahl gemäß § 19 Abs. 1 
BauNVO durch Eintrag in die Nutzungsschablone mit 0,6 als Höchstmaß festgesetzt. Gem. § 19 
Abs. 4 S. 2 BauNVO darf die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 S. 1 
BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu 50 von Hundert überschritten werden, höchstens jedoch bis 
zu einer Grundflächenzahl von 0,8; weitere Überschreitungen in geringfügigem Ausmaß sind 
ebenfalls zulässig. 

1.2.2  Anzahl der Vollgeschosse 
Die Höhe der baulichen Anlagen wird gemäß § 16 i.V.m. § 20 BauNVO durch Planeinschrieb in der 
Nutzungsschablone durch die maximale Anzahl der Vollgeschosse festgesetzt. Maximal gelten 
2 Vollgeschosse im Geltungsbereich des Bebauungsplanes als zulässig. 

 Überbaubare Grundstücksfläche 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden entsprechend der Planzeichnung durch Baugrenzen 
gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt. 

 Bauweise 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m § 22 Abs. 2 BauNVO) 

Auf das Festsetzen der Bauweise wird im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes verzichtet. 

 Flächen für Stellplätze und Garagen sowie Nebenanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO; § 14 BauNVO) 

Garagen, nicht überdachte Stellplätze und überdachte Stellplätze sind nur im Geltungsbereich der 
Gemeinbedarfsfläche des Bebauungsplanes mit einem Mindestabstand von 5 m zu öffentlichen 
Verkehrsflächen zulässig. 
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Garagen müssen mit Ihrer Vorderkante einen Mindestanstand von 5,00 m zur öffentlichen 
Verkehrsfläche einhalten. 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen i.S.d § 14 Abs. 1 BauNVO, die dem Nutzungs-
zweck der im Geltungsbereich gelegenen Grundstücke dienen und die seiner Eigenart nicht 
widersprechen, sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes (lediglich im Bereich der 
Gemeinbedarfsfläche) zulässig. Ausgenommen sind Anlagen, die der Wasserrückhaltung dienen.  

Nebenanlagen i.S. des § 14 Abs. 2 BauNVO, die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, 
Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen, können im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes (Gemeinbedarfsfläche) ausnahmsweise zugelassen werden. Dies gilt auch 
für fernmeldetechnische Nebenanlagen sowie für Anlagen für erneuerbare Energien. 

 

 Ableitung und Rückhaltung von Niederschlagswasser  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

Die Niederschlagswasserbewirtschaftung der Einzelanlage „Kindertagesstätte“ soll im Bereich der 
künftigen Gemeinbedarfsfläche „KiTa“, erfolgen. Hier werden die technischen Details durch eine 
Entwässerungstechnische Begleitplanung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens geklärt. 

Für eine künftige sichere Rückhaltung von Niederschlagswasser in ausreichender Menge, ist ein 
Mindestwasserrückhalt von 50 l/m² versiegelter Fläche im Gebiet anzustreben. 

 Grünflächen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind, keine privaten und öffentlichen Grünflächen 
festgesetzt.  

 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

1.8.1 Begrenzung der Versiegelung 

Nicht überbaute Grundstücksflächen sind so zu gestalten, dass die Versiegelung im Plangebiet auf 
ein Mindestmaß begrenzt wird. 

1.8.2 Sonstige Maßnahmen 

Als Maßnahme zum Schutz von Natur und Landschaft gilt, dass eine Rodung vorhandener 
Gehölzbestände ausschließlich in der Zeit von 1.10 bis 28.2. erfolgen darf. Bestehende Laubbäume 
sollen im Plangebiet erhalten bleiben und bei Unumgänglichkeit neu angepflanzt werden. 
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2 Örtliche Bauvorschriften gemäß 
§ 88 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) 

 Sachlicher Geltungsbereich 

Die Vorschriften sind anzuwenden bei Neubauten, Umbauten, Erweiterungen und Instandset-
zungsarbeiten für bauliche Anlagen, Einfriedungen, Kfz-Stellplätze und Grundstücksflächen. 

 Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind landschaftsgärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu 
pflegen, sofern sie nicht als Betriebsfläche oder Stellplatz sowie als Platz- oder Wegefläche benötigt 
werden und keine sonstigen Festsetzungen entgegenstehen. 
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3 Hinweise auf sonstige zu beachtende Vorschriften 
und Richtlinien 

1. Durch bauliche Maßnahmen, insbesondere das Eingreifen in die auf den Grundstücken 
vorhandenen Grünstrukturen, können möglicherweise artenschutzrechtliche Betroffenheiten 
ausgelöst werden. Auf die Vorschriften des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
„Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten“, hier 
insbesondere Abs. 1 „Zugriffsverbote“ sowie des § 24 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) 
Rheinland-Pfalz „Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen“ wird ausdrücklich 
hingewiesen. 

2. Bei Einsatz von Klima-, Kühl- und Lüftungsgeräten, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-
Blockheizkraftwerken sowie ähnlichen Geräten ist die Einhaltung der lmmissionsrichtwerte 
der TA-Lärm für Allgemeine Wohngebiete (WA), insbesondere zur Nachtzeit (40 dB(A) 
sicherzustellen. Vor deren Errichtung und Inbetriebnahme ist dies durch entsprechende 
Belege im Zuge des Baugenehmigungs- oder Anzeigeverfahrens nachzuweisen. 

Bei der Nachweisführung im Rahmen des Baugenehmigungs- oder Anzeigeverfahrens ist der 
„Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten" des LAI 
vom 28.08.2013, aktualisiert durch den Beschluss der 139. LAI-Sitzung vom 24.03.2020, 
heranzuziehen, in dem u. a. auch die zulässigen Schallleistungspegel in Abhängigkeit der 
Abstände zur Nachbarbebauung dargestellt sind. 

3. Für die Gestaltung der Wege und Plätze sind die Empfehlungen der RASt 06 -Richtlinie für 
die Anlage von Stadtstraßen- anzuwenden. 

4. Um den in der RAS (Richtlinien für die Anlage von Straßen) bezüglich der Errichtung von 
Leuchten geforderten seitlichen Sicherheitsabstand für den Kraftfahrzeugverkehr von 0,75 m 
(bei Hochborden 0,5 m) zu erreichen, ist es ggf. erforderlich, Leuchten auf Privateigentum zu 
errichten. Dies gehört nach § 126 BauGB zu den Duldungspflichten der Grundstückseigen-
tümer. Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass unter Umständen Leuchten entlang der 
Straßengrenze vor den Anwesen errichtet werden müssen, um durch gleiche Leuchtenab-
stände eine gleichmäßige Ausleuchtung der Straße zu erreichen. 

5. Bei der Herstellung von Straßen ist die "Richtlinie über Flächen der Feuerwehr" in der Fassung 
vom 13.11.2006 zu beachten. 

6. Die Löschwassermenge ist nach dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW-Regelwerkes zu be-
stimmen. (DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) zu bestimmen. 

7. Die DIN 18 300 ‘Erdarbeiten’ ist zu berücksichtigen. 

8. Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 
4020 „Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke“ und DIN 4124 „Baugruben 
und Gräben; Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau“; DIN EN 1997 „Entwurf, Berechnung 
und Bemessung in der Geotechnik“ -1 -Allgemeine Regeln und -2-Erkundung und 
Untersuchung des Baugrunds sowie DIN 1054 „Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und 
Grundbau – Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1 und -2) zu berücksichtigen. Ebenso 
wird auf die Vorschriften der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz hinsichtlich der Vorgaben 
zur Bauausführung hingewiesen.                                                                                                    

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu 
berücksichtigen. 

9. Für die Abwicklung der Bauarbeiten gilt die DIN 18920 ‘Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen 
und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen’ sowie die DIN 18 916 „Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau: Pflanzen und Pflanzarbeiten“. 

10. Für die Bepflanzung der öffentlichen und privaten Flächen ist der elfte Abschnitt des Nachbar-
rechtgesetzes für Rheinland-Pfalz ‘Grenzabstände für Pflanzen’ zu beachten. 
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11. Die Abstände der vorgesehenen Bepflanzungen zu geplanten / vorhandenen Leitungen sind 
gemäß den VDE-Bestimmungen und dem „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische 
Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 
Ausgabe 2013, zu berücksichtigen. Für die vorhandenen Niederspannungsleitungs- und 
Mittelspannungskabel ist ein Schutzstreifen von 1,0 m Breite (0,5 m Breite beiderseits der 
Leitungsachse) freizuhalten, in dem eine Bebauung, das Anpflanzen von tiefwurzelnden 
Gehölzen und sonstigen leitungsgefährdenden Maßnahmen untersagt sind. 

12. Auf die sorgfältige Standortsauswahl für Baustelleneinrichtungen ist zu achten.  

13. Auf die Verwendung von Baustoffen ohne wassergefährdende Bestandteile ist zu achten.  

14. Erd- und Bauarbeiten sind gemäß § 21 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes rechtzeitig an-
zuzeigen. Funde müssen gemäß den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (§ 17 
DSchG) unverzüglich gemeldet werden. Bauherren und eingesetzte Firmen sind auf die 
Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) hinzuweisen. Bei Erschließungs-
maßnahmen oder sonstigen Bauarbeiten sind zutage kommende Funde (z.B. Mauern, Erd-
verfärbungen, Ziegel, Scherben, Münzen usw. oder Ruinen, alte Mauerreste, Gräber oder 
sonstige Spuren früherer Besiedlung) unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde der 
Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm sowie dem Landesmuseum Trier zu melden. 

Wenn bei Erdarbeiten, Bau- oder Abbrucharbeiten prähistorische oder historisch wertvolle 
Gegenstände gefunden werden oder Flurdenkmäler durch die Baumaßnahme betroffen sind, 
ist unverzüglich die Untere Denkmalschutzbehörde der Kreisverwaltung sowie die Ge-
neraldirektion Kulturelles Erbe RLP, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier (Rhei-
nisches Landesmuseum) als Fachbehörde für archäologische Bodendenkmalpflege zu in-
formieren. Die Anzeigepflicht obliegt demjenigen, der zuerst auf den Gegenstand gestoßen ist 
(Finder). Der Unternehmer, alle dabei beschäftigen Personen, der Eigentümer des 
Grundstückes und die sonst etwa Verfügungsberechtigten haben die Fortsetzung der Arbeiten 
zu unterlassen und die gefundenen Gegenstände in unverändertem Zustand zu verwahren. 
Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass eine Anzeige-, Erhaltungs- und 
Ablieferungspflicht für archäologische Funde bzw. Befunde besteht (§ 16-21 DSchG RLP). 

Sollten von Erschließungsplanungen und Erschließungsmaßnahmen Wegekreuze, Bildstö-
cke, alte Grenzsteine oder ähnliche Flurdenkmäler tangiert werden, ist ebenfalls die Untere 
Denkmalschutzbehörde der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm rechtzeitig zu informieren. Eine 
eventuelle Versetzung der oben genannten Flurdenkmäler bedarf der vorherigen Zustimmung 
der Unteren Denkmalschutzbehörde. 

15. Bei der Dach- und Fassadengestaltung der Gebäude sollten über die verbindlichen 
Festsetzungen hinaus die ortsüblichen Gestaltungsmerkmale berücksichtigt werden.  

16. Wenn bei Baumaßnahmen Abfälle (z.B. Bauschutt, Hausmüll etc.) angetroffen werden oder 
sich sonstige Hinweise (z.B. geruchliche/visuelle Auffälligkeiten) ergeben, ist die SGD Nord, 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Trier umgehend zu informie-
ren. 

17. Der ‘Erlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, 
bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren’ ist zu beachten.  

18. Bei der Sammlung und Verwendung von Niederschlagswasser sind die §§ 26 und 27 LWG in 
Verbindung mit § 7 WHG zu beachten. 

19. Weiterhin ist das Rundschreiben der Bezirksregierung (1995) ‘Kostengünstige ökologisch 
orientierte Abwasserbeseitigung im Regierungsbezirk Trier’ zu beachten. 

20. Die Planung des Netzes zur Wasserversorgung hat nach den Arbeitsblättern des DVGW zu 
erfolgen 

21. Brauchwassernutzung: Um Trinkwasser einzusparen ist die Nutzung des Niederschlagswas-
sers als Brauchwasser (z. B. zur Grünflächenbewässerung, Toilettenspülung, etc.) sinnvoll. 
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Zur Rückhaltung und Speicherung des Wassers bieten sich Zisternen an. Das nicht als 
Brauchwasser verwendete Niederschlagswasser kann über das getrennte Leitungsnetz in die 
hierfür vorgesehenen Retentions- und Versickerungsflächen geleitet und dort zurückgehalten 
bzw. versickert werden. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Diese Textlichen Festsetzungen sind Bestandteil der 1. Änderung des Bebauungsplanes 

„Wiedenhofen“ der Stadt Speicher. 

 

 

 

Speicher, den ___.___.______ 

 

 

 

 

_______________________________ 

Birthe Thomsen, Stadtbürgermeisterin 

 

 

 


